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1. Vorbemerkungen

Den Versuch der Akademie, auch die sozio-öko- 
nomischen Aspekte des Naturschutzes in die fach
liche Diskussion zu bringen, finde ich verdienst
voll. Die Wirkungszusammenhänge, die zwischen 
dem Auftrag des Naturschutzes und den sozio- 
ökonomischen Problemen bestehen, sind in der 
Realität wesentlich enger, als das bisher von der 
sehr sektoral ausgeformten amtlichen Natur
schutzpolitik wahrgenommen wurde. Natur- 
schutzinitiativen vor Ort oder Bürgerinitiativen 
haben diese Ursache-Wirkungszusammenhänge 
schon sehr viel eher erkannt. Dies nicht zuletzt 
auch deshalb, weil die gesellschaftliche Akzeptanz 
des Naturschutzes trotz aller Gesetze und anderer 
staatlicher Interventionsinstrumente sowie natur
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Einsichten 
im wesentlichen auch dadurch bestimmt wird, ob 
es gelingt, mögliche negative ökonomische oder 
soziale Folgewirkungen, die durch den (staatli
chen) Naturschutz entstehen, rechtzeitig zu erken
nen und soweit als möglich zu vermeiden.

Der Versuch der Beantwortung der Frage, ob 
durch Naturschutz Arbeitsplätze gesichert oder 
geschaffen werden können, wie es mit diesem 
Seminar beabsichtigt ist, birgt freilich eine Gefahr 
in sich: Umweltpolitik und insbesondere auch der 
Naturschutz sollen in erster Linie dort ansetzen, 
wo Umweltschäden vermieden werden können. 
Eine solche Strategie ist volkswirtschaftlich wenig 
"ertragreich", weil Vermeidungsstrategien wesent
lich geringere Beiträge zum Bruttosozialprodukt 
und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu leisten 
vermögen als Reparaturmaßnahmen. Das Wald
sterben in der Bundesrepublik leistet nach der 
herrschenden ökonomischen Lehre kurzfristig

Hervorragendes für die Steigerung des Bruttoso
zialproduktes, angefangen von den Aufwendun
gen für das Fällen der Bäume, dem Holzverkauf, 
der Kalkung der Böden, der Wiederaufforstung, 
Pflege usw. Die hierzu erforderlichen Aufwendun
gen gehen allesamt als positiver Beitrag in das 
Bruttosozialprodukt ein. Und daß auch die ar
beitsmarktpolitischen Wirkungen dieser Katastro
phe positive Auswirkungen haben, bedarf keiner 
besonderen Erklärung. Wie wir diesen Sachver
halt ökologisch, aber auch gesellschaftspolitisch 
(auch unter dem Aspekt des Schutzes des Privat
eigentums) zu bewerten haben, brauche ich in 
diesem Auditorium nicht weiter auszuführen.

Die eingangs bezeichnete Gefahr besteht darin, 
daß wir -  wenn wir uns mit dieser Fragestellung 
auseinandersetzen -  allzuleicht in Legitimations
zwänge geraten können und vielleicht Naturschutz 
in stärkerem Maße als bisher an solchen von der 
Sache her nicht tauglichen Parametern der Schaf
fung von Arbeitsplätzen und öffentlicher oder pri
vater Aufwendungen und zu wenig an dem Auftrag 
der Vermeidung orientieren. Die Altlastensanie
rung, vor allem in den größeren Städten, ist allemal 
volkswirtschaftlich effizienter als die Vorsorge
maßnahmen des Naturschutzes. Und möglichst 
viele öffentliche oder private Mittel für Flächen
umwidmungen oder -Stillegungen* für die Land
wirtschaft auszugeben (350 - 400 Mio. DM sollen 
es 1989 sein), ist volkswirtschaftlich, aber auch po
litisch, ertragreicher als Kampagnen zu entwickeln 
und umzusetzen, die insgesamt zu einer umweltge
rechteren Bodennutzung und Landbewirtschaf
tung führen könnten. Der Minister in Bonn oder 
München wird nach den Regeln unseres Systems 
doch politisch als besonders gewichtig eingestuft, 
der im Haushalt seines Ministeriums hohe An-

Der Begriff "Flächenstillegung" beschreibt den in Rede stehenden Sachverhalt unzutreffend. Gemeint ist, daß derzeit für 
die landwirtschaftliche Bodennutzung verwendete Flächen nicht mehr für landwirtschaftliche Zwecke genutzt und weitge
hend sich selbst temporär oder längerfristig überlassen bleiben (Rotations- oder Dauerbrache) oder anderweitig - nicht 
für die mittel- oder unmittelbare Produktion von landwirtschaftlichen Marktgütem - genutzt werden. Da der Begriff "Flä
chenstillegungen" eingeführt ist, wird er nachfolgend der Einfachheit halber verwendet. Die derzeit in der Diskussion be
findlichen Maßnahmen umfassen verschiedene Sachverhalte: Brachlegung von Ackerflächen einjährig (Rotationsbrache) 
oder mehrjährig (mindestens 5 Jahre), Aufforstung von Ackerflächen, Nutzung von Ackerflächen für nichtlandwirtschaft
liche Zwecke (Naturschutz, Sport u.a.) und Umwandlung von Ackerflächen in extensiv zu nutzendes Grünland. Im Zu
sammenhang mit diesen Stillegungskonzeptionen ist noch das Instrument zur Produktionsaufgaberente zu sehen, das 
ebenfalls 1989 eingeführt werden soll (vgl. BML, 1988).

30

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)



sätze für Maßnahmen zur Reparatur der Umwelt 
vorweisen kann. Die vorsorgliche Vermeidung von 
Umweltschäden zählt hingegen hierzulande weni
ger.

Ich möchte nicht mißverstanden werden: ich bin 
der Meinung, daß sowohl die öffentlichen als auch 
privaten Aufwendungen (letzteres auch unter 
Hinweis auf die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, 
Art. 14 GG) für den Naturschutz beträchtlich er
höht werden müssen. Und dies auch für "Repara
turmaßnahmen" im Naturschutz, also die Wie
derherstellung von Biotopen, Wiedereinbürge
rung von Arten, naturschutzgerechte Wiederauf
forstung, oder den Ankauf von bedeutsamen 
Flächen durch die öffentliche Hand. Und mit der 
Ausweitung der entsprechenden Haushaltstitel 
kann vielleicht der für den Naturschutz besonders 
posititve Effekt erzielt werden -  da öffentliche 
Mittel begrenzt sind - , daß andere naturschutzbe
deutsame Haushaltstitel, sei es für den Straßen
bau, die Flurbereinigung oder die Wasserwirt
schaft, entsprechend gekürzt werden müssen.

2. Stand der Diskussionen

Neuere Überlegungen über Flächenstillegungen 
aus Gründen der Marktentlastungen werden seit 
Anfang der 80er Jahre geführt. Sie wurden in der 
Anfangsphase auch, insbesonder auch solange, 
solange der Bundesminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten noch für den Naturschutz 
zuständig war, mit Naturschutzerfordernissen be
gründet. Freilich ist mit aller Deutlichkeit festzu
stellen, daß diese Naturschutzerfordernisse im
mer nur kosmetische Alibifunktionen in den poli
tischen und auch agrarfachlichen Auseinanderset
zungen zu erfüllen hatten, denn die Diskussion 
über diese agrarpolitische Intervention, die ja 
auch eine beträchtliche gesellschaftliche Dimen
sion zum Inhalt hat, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil von der Allgemeinheit aufgebrachte Steuer
mittel in beträchtlichem Umfang eingesetzt wer
den, drehte sich primär immer nur um die Fragen 
der Auswirkungen auf die angestrebte Entlastung 
landwirtschaftlicher Märkte, die Einkommenssi
tuation landwirtschaftlicher Betriebe und die Ak
zeptanz dieser staatlichen Finanzierungen durch 
die Landwirte.

Wenn es -  wie in diversen Zielsystemen des Bun
desernährungsministeriums auch noch aus den 
achtziger Jahren in Agrarberichten nachzulesen 
ist -  zutreffend wäre, daß das Ziel der Einkom
menssicherung gleichrangig mit dem der Umwelt
erhaltung ist, wäre es notwendig gewesen, daß in 
mindestens gleicher Weise darüber nachgedacht 
worden wäre, welche Anforderungen aus der Auf
gabenstellung des Naturschutzes an solche Flä
chenstillegungen zu stellen wären? Zu beantwor
ten wären insbesondere die folgenden Fragen 
gewesen:

1. Unter der Annahme eines begrenzt bereitzu
stellenden, wenn auch relativ großen Volu
mens öffentlicher Mittel: in welchen Regionen 
oder vorherrschenden Bodennutzungssyste
men wäre eine Stillegung aus Gründen des Ar
ten- und Biotopschutzes, des Grundwasser- 
und des Bodenschutzes oder aus klimatischen 
Gründen besonders vordringlich gewesen?

2. In welcher räumlichen Ausformung hätten 
solche Stillegungen aus Gründen des Umwelt- 
und Naturschutzes zu erfolgen: Mindestgrö
ßen der stillzulegenden Flächen, Formen und 
Vernetzung, Präferenzliste innerhalb dieser 
Flächen (Bach- und Flußtäler, Trockenrasen 
u. a.)?

Da jedoch die Konzeption der für die Agrarpoli
tik Verantwortlichen von vornherein auf eine be- 
triebs- oder personenbezogene Instrumentierung 
der staatlichen Finanzierung abstellte, also aus
schließlich agrarpolitische und ökonomische (z. T. 
agrarsoziale) Parameter für die Flächenstillegung 
bestimmend waren, nimmt es nicht wunder, daß 
der Naturschutz und Umweltschutz im Sinne eines 
offensiven staatlichen Gestaltungsauftrages "auf 
der Strecke gebheben ist" und allenfalls einige po
sitive ökologische Nebenwirkungen erwartet wer
den können, deren Umfang aber -  im Vergleich zu 
den einzusetzenden öffentlichen Mitteln -  be
grenzt bleiben wird. Versuche, z. B. im seinerzei
tigen Beirat für Naturschutz und Landschafts
pflege beim Bundesminister für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten, zumindest diese Natur
schutzdimension mit in die Diskussion zu bringen, 
wurden unter Hinweis auf den einzelbetrieblichen 
Finanzierungsansatz von vornherein abgelehnt

Dem amtlichen Naturschutz ist allerdings in dem 
Zusammenhang vorzuwerfen, daß er es versäumt 
hat, rechtzeitig "seine" Anforderungen an Flä
chenstillegungsprogramme so konkret zu formu
lieren, daß sie bei der Implementation des Flä
chenstillegungsprogrammes nicht zu umgehen ge
wesen wären. Die dazu in der LANA formulierten 
Anforderungen wurden im Zeitablauf zu spät (die 
Programm-Konzeption hatte sich schon -  auch im 
Hinblick auf die Verhandlungen in Brüssel -  ver
festigt) und zu unpräzise in die Diskussion ge
bracht. Eine Ursache hierfür mögen die unter
schiedlichen Kompetenz- und Entscheidungs
strukturen zwischen Bund und Ländern in den 
beiden Politikbereichen Agrarpolitik und Natur
schutz und die Notwendigkeit der einvernehmli
chen Einigung der 11 Bundesländer auf ein sol
ches Naturschutzkonzept sein, die erfahrungsge
mäß immer auf dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner und demzufolge auf oft hohem Abstrak
tionsniveau erfolgt.

Ideen dazu, wie solche Anforderungen für Flä
chenstillegungen aus Naturschutzsicht formuliert 
werden könnten, lagen vor. Erinnert wird an das
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Aktionsprogramm Ökologie (1983), das Sonder
gutachten Landwirtschaft des Rates von Sachver
ständigen für Umweltfragen (SRU, 1985) und 
verschiedene Beiträge von HEYDEMANN, 
HAMPICKE u. a.. Da jedoch der Umwelt- und 
Naturschutz in der Agrarpolitik -  entgegen vielen 
Aussagen verantwortlicher Politiker -  im prakti
schen Regierungshandeln nach wie vor nur eine 
nachgeordnete Funktion zu erfüllen hat, sind öko
logische Parameter kein Gegenstand der Pro
grammkonzeption; allenfalls werden positive Ne
benwirkungen erwartet und diese werden -  aus 
"verkaufsstrategischen" Gründen, d. h. um der Öf
fentlichkeit die abermaligen Subventionen plausi
bel zu machen -  besonders herausgestellt.

Eine Schwierigkeit jeder vorausschauenden Po
litik ist es, die voraussichtlichen Wirkungen abzu
schätzen. Dies trifft für Programme des Bundes 
und der Länder (auch der EG) zu Flächenstille
gungen deshalb in besonderer Weise zu, weil nicht 
abzuschätzen ist, wie hoch die Akzeptanz der 
Adressaten, d. h. der Landwirte, die Flächen still
legen sollen, ist. Regional unterschiedliche Ver
haltensweisen, ökonomische und soziale Be
dingungen (auch außerlandwirtschaftlicher Art) 
erschweren eine solche Abschätzung oder Pro
gnose zudem. Dessen ungeachtet läßt sich feststel
len, daß d ie vorliegenden Gutachten beinahe 
übereinstimmend die Wirkungen der Flächenkon
zeption des Bundes pessimistisch einschätzen und 
daß die bisher durchgeführten Versuchsprogram
me in den Bundesländern, trotz der Kurzfristigkeit 
des Beurteilungszeitraumes, keinen Anlaß zu der 
Vermutung bieten, daß die von den für die Agrar
politik Verantwortlichen behaupteten Effekte des 
Programmes eintreten werden. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen von BREMER, de HAEN et 
al. (1988), GIEßÜBEL (1988), HENZE, ZED- 
DIES (1988), ARL (1988), lassen sich bei aller 
Vorsicht -  auch im Hinblick auf ungeklärte Fragen 
der Akzeptanz durch die Landwirte -  wie folgt zu
sammenfassen:

-  Auswirkungen auf die Marktentlastung werden 
nicht sichtbar werden, weil die durch die Flächen- 
stillegungen nicht produzierten Markterzeugnisse 
durch die Produktivitätssteigerungen auf den "in 
der Produktion" verbleibenden Flächen mehr als 
ausgeglichen werden;

-  da zu vermuten ist, daß Flächenstillegungen 
nicht oder kaum in den landwirtschaftlichen Inten
sivgebieten (da eine regionale Komponente in 
dem Programm fehlt) erfolgen, werden die positi

ven Auswirkungen auf den Naturhaushalt margi
nal bleiben. Flächenstillegungen werden vor allem 
in den Mittelgebirgslagen oder anderen Gebieten 
erfolgen, in denen die Belastungen der Ökosyste
me noch weitaus geringer sind als in den Intensiv
gebieten. Sowohl aus Gründen des Arten- und 
Biotopschutzes als auch aus Gründen des Grund
wasser- und Bodenschutzes (Erosionsschutzes) 
wären Nutzungsextensivierungen und Stillegun
gen jedoch gerade in den Intensivgebieten erfor
derlich gewesen (das Flächenstillegungspro
gramm auch mit ökologischen Erfordernissen zu 
begründen oder legitimieren zu wollen, ist m. E. 
schlicht unzutreffend!);

-  die regional Wirtschaft liehen und raumordnungs
politischen Auswirkungen des Programmes ste
hen voraussichtlich im direkten Widerspruch zu 
derzeit gültigen gesetzlichen Zielnormen der 
Raumordnungspolitik, aber auch zu vielen Erklä
rungen der für die Agrarpolitik Verantwortlichen 
zur ländlichen und insbesondere peripheren 
(schwach strukturierten) Gebieten*, weil die Flä
chenstillegungen nicht nur Anlaß zur Reduzierung 
der Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen sein 
werden, sondern zudem erhebliche Auswirkungen 
auf die wirtschaftlichen Folgebereiche der Land
wirtschaft haben werden (Landhandel, Landma
schinenreparaturbetriebe, ländliche Banken 
usw.), die standortgebunden sind und deren mög
liches Ausmaß bisher noch kaum bedacht und un
tersucht wurde. Die regionale Verteilung der Flä
chenstillegungen wird also einen weiteren erhebli
chen Anstoß zur Abwanderung jetzt dort lebender 
Einwohner auslösen. Die negativen ökonomischen 
Auswirkungen von Flächenstillegungen in Inten
sivgebieten, die fast allesamt am Rande prosperie
render Agglomerationen liegen, wären dagegen 
insgesamt vergleichsweise gering gewesen.

Ohne hier noch auf weitere Einzelheiten weiterer 
voraussichtlicher Wirkungen eingehen zu können 
(Auswirkungen auf die Pachtpreise u. a.), sei le
diglich auf einen instrumentellen oder rechtlichen 
Aspekt verwiesen.

Die Tatsache, daß das Programm im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe (Gesetz zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes nach 
Art. 91a GG von 1969) instrumentiert und über mit 
den Ländern zu vereinbarende Fördergrundsätze 
operationalisiert werden soll, ist bedenklich und 
widersprüchlich zugleich. Widersprüchlich des
wegen, weil bisher alle Vorschläge, die Gemein
schaftsaufgabe nicht mehr als ein Instrument zur

Besonders pikant oder tragisch ist dieser Sachverhalt auch deshalb, weil der Bundesminister für Ernährung, Landwirt
schaft und Forsten seit längerer Zeit als "der Anwalt und Vertreter'' der ländlichen Gebiete agiert und den Eindruck sug
geriert, als wüde seine Gesamtpolitik explizit der Förderung ländlicher Gebiete dienen. Das Flächenstillegungsprogramm 
wirkt diesen programmatischen Zielsetzungen genau entgegen (vgl. beispielhaft Antwort der Bundesregierung auf eine 
Große Anfrage im Deutschen Bundstag "Zum ländlichen Raum und Landwirtschaft" (BT-Drs. 10/53 84 v. 23.4.1986).
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Produktionssteigerung, sondern auch für den Na
turschutz einzusetzen, mit formalen Argumenten 
"abgeblockt" wurden. Plötzlich ist dies möglich! 
Bedenklich deswegen, weil mit dieser Entschei
dung wiederum eine Fehlentwicklung perpetuiert 
wird, die wir mindestens seit Beginn dieser Ge
meinschaftsaufgabe festzustellen haben: trotz 
eines immensen Aufwandes an öffentlichen Haus
haltsmitteln sind mit diesem Instrument der Ge
meinschaftsaufgabe weder langfristig befriedi
gende Lösungen in der Agrarpolitik erreicht noch 
sind den betroffenen Landwirten hinreichende 
Hilfen zur Lösung ihrer existentiellen Probleme 
vermittelt worden. Sie ist zudem ein gigantisches 
Instrument der Umweltzerstörung (Flurbereini
gung, Wasserwirtschaft, Wirtschaftswegebau 
usw.). Die neuesten Untersuchungen zum Arten
schutz (KORNECK/SUKOPP, 1988) belegen, 
daß für den Rückgang von Farn- und Blütenpflan
zen in der Bundesrepublik Deutschland in den 
letzten Jahren die Landwirtschaft in noch stärke
rem Maße ursächlich ist, als das in den zurücklie
genden Untersuchungen festgestellt werden muß
te.

3. Raumordnungs- und regionalpolitische An
forderungen

Das Ergebnis einer quantitativen Raumverträg
lichkeitsprüfung zum Programm der Flächenstil- 
legung (BREUNER, de HAEN et al., 1988) zeigt, 
daß mit ihm -  unter den obengenannten Vorbehal
ten der Akzeptanz durch die Betroffenen - wesent
liche raumordnungspolitische Ziele -  wie sie im 
ROG normiert sind und von der Bundesregierung 
1985 in den "Programmatischen Schwerpunkten 
zur Raumordnung" interpretiert wurden, verfehlt 
oder gar konterkariert werden. Der für die Raum
ordnung zuständige Bundesminister weist im 
Vorwort zu der o. g. Untersuchung expressis ver- 
bis darauf hin, "daß sie sich nicht zu Lasten oh
nehin benachteiligter Regionen auswirken sollen". 
Trotz dieser Aussage des Ministers, die Mitte 1988 
gemacht wurde, wird also nun das Flächenstille
gungsprogramm gesetzlich bestimmt und umzu
setzen versucht, ohne daß eine angemessene 
Regionalisierung der Förderpolitik vorgesehen 
ist.

Oben wurde bereits dargestellt, daß generelle 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Flächenstille
gungen in der jetzt vorgesehenen Form bestehen. 
Notwendig erscheint vielmehr eine generelle Um
orientierung der Agrarproduktion, die freilich aus 
vielerlei Gründen nicht kurzfristig erfolgen kann. 
Die vorsichtige Umorientierung in den Zielen für 
die Agrarpolitik in den letzten Jahren -  nicht so 
sehr aus Einsicht der Akteure, sondern aus Grün
den des Zwanges der Nichtfmanzierbarkeit -  kann 
hier im einzelnen nicht dargestellt werden (vgl. 
ARL, 1988, S. 108 ff.).

Das Instrument der Flächenstillegung kann des
halb nur als eine ad-hoc-Notlösung bewertet wer
den, die schon mittelfristig durch eine geänderte 
Agrarpolitik abgelöst werden muß. Freilich wer
den mit einem solchen "Kurzfristinstrument" "Wei
chen gestellt" und Trends induziert, mit denen 
erneut ökonomische, soziale und ökologische 
Sachzwänge neu geschaffen oder vorhandene in 
eine bestimmte Richtung verändert werden.

Die nachfolgenden Vorschläge sind von der Sache 
her geboten; sie zielen aber zugleich auch auf Wei
chenstellungen für die voraussichtlichen Entwick
lungen:

1. Die zentrale raumordnungspolitische Forde
rung, die m. E. auch im wesentlichen den Erfor
dernissen des Umwelt- und Naturschutzes ent
spricht, wäre eine Regionalisierung der vorgese
henen Haushaltsansätze nach dem Ausmaß der 
derzeitigen Intensität der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung: in Intensivgebieten - die nach den 
vorliegenden Informationen über die derzeitige 
Bodennutzung relativ problemlos definiert wer
den können (vgl. HENZE, ZEDDIES, 1988; 
BREMER, de HAEN et al. 1988; GIEßÜBEL, 
1988), sollten mindestens 10 v. H. der Ackerflä
chen stillgelegt werden. Zusätzlich zu dem Krite
rium der Intensität müßte eine Verknüpfung mit 
der Grundwasserbelastung (vor allem durch Ni
trateinträge) hergestellt werden; in grundwasser
belasteten Gebieten sollten zu diesen 10 Prozent 
noch Mindestackerflächen -  je nach Ausmaß der 
Belastung (vgl. HÜBLER/SCHABLITZKI, 1988) 
-  hinzukommen. In den weniger intensiv genutz
ten Gebieten wäre dann eine Abstufung der Flä
chenanforderungen je nach Intensität erforder
lich. Um eine Akzeptanz für diese Intervention zu 
erreichen oder zu erhöhen, wäre eine Staffelung 
der Förderbeträge je Flächeneinheit je nach Er
tragssituation erforderlich. Eine solche Regionali
sierung wäre auch vom Gesetz zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes her 
geboten: schreibt es doch im § 1 die Bildung von 
sachlichen und räumlichen Schwerpunkten vor.

Ob bei dieser Regionalisierung bisher verwendete 
Raumabgrenzungen (z. B. die von Natur aus be
nachteiligten Gebiete usw.) die regionalen Diffe
renzierungen, wie sie in den 3 genannten Gut
achten (dort zum Zwecke der Analyse und Pro
gnose) verwendet werden oder ob die herkömmli
chen Verwaltungsgliederungen (Kreise, Pla
nungsregionen) als Basis für die Regionalisierung 
dienen sollen, kann hier nicht weiter erörtert wer
den. Eine aus ökologischer Sicht möglicherweise 
sinnvolle Verwendung von naturräumlichen Ab
grenzungen scheidet wegen des Fehlens hinrei
chender Daten weitgehend aus. Da die Flächen
stillegungen auch ökonomische und soziale Aus
wirkungen haben und nicht allein agrarökonomi
sche Sachverhalte umfassen, erscheint eine Ver
wendung solcher räumlicher Bezugsrahmen vor
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teilhaft, bei deren Abgrenzungen auch die regio
nalen Verflechtungen mit berücksichtigt würden. 
Dies könnten trotz einer Reihe von Problemen die 
Planungsregionen der Länder sein.

2. Neben dieser Festlegung von regionalen Priori
täten sind "Mindesteckwerte" oder Standards zu 
benennen, die bei einer Gewährung der öffentli
chen Fördermittel zur Flächenstillegung innerhalb 
der jeweiligen Präferenzgebiete zu erfüllen sind. 
Dies betrifft Mindestgrößen der stillzulegenden 
Flächen, ihre Lage in der Gemarkung (im Hinblick 
auf die Schaffung von Biotopverbundsystemen) 
und auf ökologisch und raumordnerisch beson
ders bedeutsamen Flächen (Fluß- und Bachtäler, 
ehemalige Trockenrasenstandorte usw.). Seitens 
des Naturschutzes sind in den letzten Jahren eine 
Vielzahl von Erkenntnissen gewonnen worden, die 
es möglich machen, normative Aussagen für 
solche Anforderungen oder Eckwerte zu benen
nen (die fortschreibungs- und korrekturfähig sein 
sollten), (vgl. MARX, 1987; SCHMIDT/REM- 
BIERZ, 1987; REICHOLT, 1987; SCHREINER, 
1988; HEYDEMANN, 1983; STRAUSS, 1988 u. 
v.a.m.). Für eine strategische Planung der Flä
chenstillegung auf der regionalen und lokalen 
Ebene erscheint es z.B. nützlich zu prüfen, ob Flä
chenstillegungen vorrangig an den ehemaligen 
Gemarkungsrändern (die z.T. durch die Gemein
deverwaltungsreformen und die Flurbereinigung 
"eingeebnet" wurden) und entlang der Erschließ
ungswege zu sinnvollen Biotopnetzen führen kön
nen? Ein Blick in die Vergangenheit der Sied
lungsentwicklung und der Landnutzung kann vie
lerorts auch Hinweise über die früher vorhandene 
"Kammerung" und Kleinteiligkeit der Landschaft 
liefern.

Finanzielle Anreize zum freiwilligen Landtausch 
im Rahmen dieser Stillegungskonzeption könnten 
die ökologische Effizienz dieser Maßnahmen ge
gebenenfalls erheblich verbessern.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß kon
kreten Verbesserungen der ökologischen Situa
tion jeweils spezifische Untersuchungen über den 
ökologischen Status quo und Planungen über die 
anzustrebenden Ziele (z. B. auch in Form von 
mehrjährigen Maßnahmenprogrammen) im Rah
men der in den Ländern rechtlich normierten 
Landschaftsplanung vorausgehen müssen (zum 
Stand vgl. ARL, 1988). Deshalb ist es unabdingbar, 
daß die für die Landschaftsplanung und den Na
turschutz zuständigen Behörden bereits jetzt in 
der Anlaufphase beteiligt werden. In den vom 
Bund und den Ländern im Rahmen der Gemein
schaftsaufgabe zu beschheßenden Förderrichtli
nien wäre dies ausdrücklich festzulegen.

3. Die für die Flächenstillegung einzusetzenden 
Mittel müssen schon alsbald in die Haushalte der 
Umwelt- und Naturschutzministerien eingestellt 
und von den Naturschutzbehörden verausgabt

werden. Diese Forderung mag für den nicht mit 
politischen Entscheidungsabläufen Vertrauten 
nebensächlich sein: die Realisierung dieser Forde
rung ist jedoch für mich überhaupt die zentrale in
haltliche und auch strategische Begründung, daß 
das eigentlich untaugliche Instrument der Flä
chenstillegungen mittelfristig noch in eine Form 
gebracht werden könnte, mit der zumindest öko
logisch sinnvolle Effekte erreicht werden könnten. 
Die Forderung der Umweltministerkonferenz 
vom November 1988, daß das Gesetz über die Ge
meinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrar
struktur und des Küstenschutzes" geändert wird 
und der BMU und der Vorsitzende der Umwelt
ministerkonferenz stimmberechtigte Mitglieder 
des Planungsausschusses werden, ist nicht hinrei
chend, weil die Federführung für die Flächenstil
legungen dann nach wie vor bei den für die 
Agrarpolitik Zuständigen verbleibt, weil auch im 
Deutschen Bundestag und in den Landtagen die 
Agrarausschüsse bei Entscheidungen über die 
Haushaltsansätze entscheiden.

Zugleich müßten den regionalen und lokalen Stel
len maßgebliche Mitwirkungsmöglichkeiten - 
auch über das Instrument der Landschaftsrah
men—  und Landschaftsplammg -  eingeräumt 
werden. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil Flä
chenstillegungen ja keine einmalige Angelegen
heit sind, sondern in einem Prozeß, der über 
Jahrzehnte gesteuert und überwacht werden muß 
und der auch der permanenten Identifikation der 
unmittelbar und mittelbar Beteiligten (Grundei
gentümer, Bewohner, Gemeinden, Verbände und 
Bürgerinitiativen usw.) bedarf, z. B. bei der Pflege 
der Flächen.

Die zentralistisch/staatlich organisierte Agrarver
waltung hat in der Vergangenheit bewiesen, daß 
sie erhebliche Schwierigkeiten hat, einmal mit der 
lokalen Selbstverwaltung (Kommunen) zusam
menzuarbeiten und zum anderen, lokal und regio
nal angepaßte Lösungen, die nicht die engere 
landwirtschaftliche Produktionssphäre betreffen, 
umzusetzen.
Mit der jetzt getroffenen Entscheidung, die Flä
chenstillegungen über die Gemeinschaftsaufgabe 
zu instrumentieren, sind zunächst die Weichen in 
eine Richtung gestellt, die die Unsinnigkeit bishe
riger Agrarpolitik und die Verschwendung öffent
licher Mittel weiter perpetuieren wird. Um so 
dringlicher wird es, diese Forderung in der Öffent
lichkeit um so nachdrücklicher zu vertreten und zu 
begründen! Eine solche notwendige institutionei
le Änderung hätte weiter zur Folge (oder zur Vor
aussetzung), daß derzeit in der Agrarverwaltung 
ausgewiesene Personalstellen in den Ländern in 
die Naturschutzverwaltung verlagert werden müs
sen.

4. Im Thema des Referates sind auch die regional
politischen Anforderungen genannt. Ich sagte be
reits eingangs, daß Schätzungen über die Ar
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beitsplatzeffekte insgesamt oder die dadurch ver
ringerten Investitionen, die durch die Flächenstil
legungen ausgelöst werden, nicht vorliegen. Zu
zugeben ist allerdings, daß auch der andere Weg, 
durch Änderung der Agrarpolitik (Preissenkun
gen, Einkommensübertragungen), die Investitio
nen in der Landwirtschaft selbst, aber auch in den 
nachgeordneten Bereichen, erheblich zurückge
hen werden. Damit sind, bei welcher Lösung auch 
immer, negative regionalpolitische Folgewirkun
gen verbunden, die insbesondere in den periphe
ren Regionen auch durch die diskutierten Alter
nativen (Freizeit/Sport, Biomasseproduktion und 
Pflege der "stillgelegten" Flächen) nach dem heu
tigen Kenntnisstand nicht ausgeglichen werden 
können.
Im Rahmen eines vom Umweltbundesamt geför
derten Forschungsvorhabens versuchen wir der
zeit im Institut für Stadtforschung und Struk
turpolitik, Berlin, die Kosten abzuschätzen, die 
durch den Verzicht der Agrarproduktion auf be
stimmten Flächenanteilen und deren Überlassung 
für den Arten- und Biotopschutz entstehen wer
den. Der Stand der Untersuchung ist noch nicht so 
weit, als daß ich hier schon Einzelergebnisse vor
tragen könnte. Freilich steht außer Zweifel, daß 
sich mit diesen Flächenstillegungen Veränderun
gen der öffentlichen und privaten Finanzströme 
ergeben werden, die gerade für die peripheren 
Gebiete nachteilig sein werden.

Die Ankündigungen der Raumordnungs-, Agrar
land Regionalpolitiker, daß dennoch diesen Ge
bieten geholfen werden soll (gleichwertige Le
bensverhältnisse), müssen im Hinblick auf den be
grenzten Handlungsspielraum der Politik in die
sem Feld in Zweifel gezogen werden. Wichtiger 
wäre es vielmehr, jene Konzeptionen verstärkt ins 
Gespräch und in die täglichen Entscheidungsab
läufe zu bringen, die andernorts in dünn besiedel
ten Ländern (z. B. Skandinavien), z. T. mit Erfolg, 
praktiziert werden (mobile Versorgung u. a.). Oh
nehin ist festzustellen, daß zwischen den program
matischen Aussagen jener, die sich für ländliche, 
periphere Gebiete zuständig fühlen, und der tat
sächlichen Entwicklung vor Ort die Schere immer 
weiter auseinanderklafft. Die mobile Organisation 
der Bundespost, der Rückzug des schienengebun
denen Verkehrs aus diesen Flächen und die Ver
änderungen im Einzelhandel zeigen dies bei
spielhaft. Dies allerdings kann nicht allgemein für 
alle diese Gebiete festgestellt werden, sondern 
jeder Fall liegt anders. Auch insofern taugen keine 
fertigen allgemeinen Rezepte, sondern "Maßanzü
ge" zur Entwicklung dieser Gebiete sind gefragt, in 
die auch der ökologische Umbau durch Nutzungs- 
extensivierung und Flächenstillegungen integriert 
werden müssen.

Die Möglichkeit der Schaffung von außerlandwirt
schaftlichen Arbeitsplätzen in der Mehrzahl der 
peripheren Räume als ein Äquivalent für die 
durch die Flächenstillegungen zu erwartenden In-

vestitions- und Arbeitsplatzrückgänge ist in abseh
barer Zeit wenig wahrscheinlich. Auch insofern 
erscheint es geboten, die Ziele und Maßnahmen 
für die weitere Entwicklung dieser Gebiete diffe
renzierter und realistischer zu formulieren. Dies 
auch deshalb, um den jetzt dort lebenden Men
schen ihren individuellen Handlungsspielraum (z. 
B. bei der Berufswahl und -ausbildung oder bei der 
Wohnortwahl (Erwerb von Eigentum)) -  soweit 
voraussehbar -  offenlegen zu können.

5. Ausblick

Das jetzt mit "heißer Nadel" genähte Flächenstil
legungsprogramm wird nur in sehr begrenztem 
Maße die agrarpolitischen, ökologischen und 
raumordnungspolitischen Wirkungen entfalten 
können, die die Promotoren zur Begründung der 
Ausgaben von 350-400 Mio. DM öffentlicher 
Mittel hierfür heranziehen (zum Vergleich: die öf
fentlichen Ausgaben der Bundesländer zum Na
turschutz und zur Landschaftspflege betrugen 
1986 knapp 200 Mio. DM, davon wurden rd. 65 
Mio. DM zum Grunderwerb für Naturschutzauf
gaben aufgewandt!). Im Gegenteil, es werden 
damit neue Sachzwänge installiert, die eine Lö
sung der drängenden Probleme verzögern.

Mit Nachdruck Änderungen in der gesamten 
Agrarpolitik (Preissenkungen, Einkommenssub
ventionen und Festsetzung der Anforderungen für 
eine umweltverträgliche Agrarproduktion) anzu
streben, ist dringlich. Die als Zwischenlösung jetzt 
durchzuführenden Flächenstillegungen sollten

-  regionalisiert,
-  die Entscheidungen hierüber dezentralisiert,
-  von der Erfüllung bestimmter ökologischer An

forderungen abhängig gemacht und
-  federführend vom Naturschutz implementiert 

werden.

Zugleich ist es geboten, die zu erwartenden nega
tiven Folgewirkungen für bestimmte periphere 
Gebiete anders zu bewerten, als das bis jetzt der 
Fall ist.
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